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Betreff: 
 
Wegeinziehung (Teileinziehung) in der Stadt Siegen; 
Benutzungsbeschränkung in der Morleystraße für das Teilstück von Parkhaus Morleystraße/Sparkasse Siegen bis zur 
Einmündung in die Bahnhofstraße 
  
 
Beschlußvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Siegen beschließt gem. § 7 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG 
NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1995 (GV NW S. 1028/SGV NW 91) die Teileinziehung 
(Benutzungsbeschränkung auf den Fußgängerverkehr, den Radfahrverkehr sowie Anlieger- und Andienungsverkehr) des 
Teilstückes der Morleystraße zwischen Parkhaus Morleystraße/Sparkasse Siegen und der Einmündung in die 
Bahnhofstraße. 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
 
 
 
 




